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Reg. 63/-00

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat

Finanzierung der 6ffentlichen Raume im WankdorfCity; Kreditaufstockung
(Abstimmungsbotschaft)

1. Worum es geht

Das ehemalige Schlachthofareal an der Stauffacherstrasse 80 - 98 gehoért zum Entwicklungs-
schwerpunkt ESP Wankdorf und ist damit ein wichtiger Entwicklungsstandort des Wirtschafts-
raums Bern. Dieser soll im Rahmen des Gesamtkonzepts WankdorfCity fir eine Nutzung im
Dienstleistungssektor umkonzipiert werden. Der Schlachthofbetrieb wurde Ende Marz 2006
eingestellt und im Anschluss daran die Hochbauten zurlick gebaut und die Altlasten entsorgt.

Vorab wurden die planerischen Voraussetzungen fir die kiinftige Entwicklung des Wirt-
schaftsstandorts Bern Wankdorf geschaffen und die Meilensteine fir den wichtigsten Ent-
wicklungsschwerpunkt (ESP) im Kanton Bern realisiert, namlich durch:

- den Richtplan ESP Wankdorf

- die Uberbauungsordnung "Umfeld S-Bahn-Stationen"

- den ersten Kredit fur Infrastrukturmassnahmen (Volksabstimmung vom 9. Februar 2003)

- die Uberfiihrung des Areals vom Verwaltungs- in das Finanzvermdgen der Stadt

- die 2004 in Betrieb genommene S-Bahn-Station Bern Wankdorf, sowie

- den Kredit fir den Abbruch- und die Altlastenentsorgung des Schlachthofs und die ersten
Vermarktungskosten (Volksabstimmung vom 25. September 2005)

Auf Basis des dem Volk kommunizierten Verkehrswerts der Parzelle (rund 60,0 Mio. Franken)
wurde der Baurechtszins ermittelt und das Areal zu diesem Zweck in Baubereiche (Bau-
rechtsgrundstlicke) aufgeteilt. Durch die Abgabe im Baurecht an Bauberechtigte soll das Are-
al im Auftrag des Grundeigentimers, des Fonds fir Boden- und Wohnbaupolitik (Fonds) der
kinftigen Nutzung zugeflhrt werden.

Durch die Abgabe des Areals im Baurecht wird in einer ersten Phase die Realisierung von
insgesamt 90 000 m? BGF und damit die Schaffung von ca. 4 500 Arbeitsplatzen ermaéglicht.
Neben der Realisierung der Dienstleistungsflachen (durch die Bauberechtigten) steht beim
vorliegenden Geschéaft vor allem die Gestaltung des gesamten Aussenraums ausserhalb der
Baurechtsparzellen im Vordergrund. Es wird ein neues Stadtquartier mit vornehmlich Dienst-
leistungsnutzungen entstehen, wobei auch ein Wohnflachenanteil neben den bestehenden
Wohnbauten an der Stauffacherstrasse 80/80a/82 auf dem erweiterten Bebauungsperimeter
zonenkonform ware.

Die Finanzierung der Realisierung dieses gesamten Aussenraums ausserhalb der Bau-
rechtsgrundstiicke wird durch den Fonds gewahrleistet. Fir das Projekt wird mit Gesamtkos-
ten con 35,64 Mio. Franken gerechnet. Gegenstand der Volksabstimmung ist die Bewilligung
zur Kreditaufstockung des am 25. September 2005 genehmigten ersten Kredits von 20,8 Mio.
Franken um 25,64 Mio. Franken auf neu insgesamt 46,44 Mio. Franken.



01.000449 |} 10/132 Seite 2/10

2. Planungsgebiet ESP Wankdorf

WankdorfCity profitiert von der optimalen Anbindung an die S-Bahn-Station Wankdorf und an
die Autobahn. Durch seine kantonale und Uberregionale Bedeutung zeugt das Areal als Teil-
gebiet innerhalb des ESP Wankdorf von hoher Standortqualitdt. Fir das Gebiet Wankdorf
entstanden bereits Mitte der 90er Jahre Konzepte zu den Bereichen Nutzung, Gestaltung und
Verkehr, welche die gezielte Férderung der Erstellung von Infrastrukturanlagen und planeri-
sche Massnahmen verfolgten. Diese wurden durch die Stadt und den Kanton Bern, die Ge-
meinden Ittigen und Ostermundigen, die BEA Bern expo sowie die SBB fir das Gebiet Bern
Wankdorf entwickelt und aufeinander abgestimmt.

Auf Basis des aktuellen Richtplans ESP Wankdorf und der dazugehdérenden Uberbauungs-
ordnung (UeO) entstand der Entwicklungsplan WankdorfCity, ein Resultat einer Gemein-
schaftsplanung zwischen den Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimern, Fachvertrete-
rinnen und Fachvertretern der Stadt Bern und den interessierten und mittels Reservationsver-
einbarung gebundenen Projektentwicklerinnen Losinger Construction AG und SBB Immobi-
lien. Die darin festgelegten Planungsgrundlagen bilden die Basis fir die durchgefiihrten Pro-
jektierungsverfahren, die weitere Projektierung und somit auch fir das Realisierungsvorhaben
im Areal WankdorfCity.

3. Das Grundeigentum der Stadt Bern

Im Auftrag der Stadt Bern (Fonds) beabsichtigt die Liegenschaftsverwaltung als federflihren-
des Fachorgan die Realisierung eines neuen Stadtquartiers mit einer Arealgrésse von rund
7 Hektaren. Dazu wurden mehrere Projektierungsverfahren parallel durchgefihrt und gemein-
sam mit den beiden Projektentwicklerinnen Losinger Construction AG und SBB Immobilien die
planerische Zusammenarbeit initiiert.

Das gemass UeO Uberbaubare Areal ist in Baubereiche unterteilt, welche durch den Grundei-
gentumer (Fonds) im Baurecht an Bauberechtigte abgegeben werden. Gemass Richtplan
steht dem Teilgebiet B1.2b (WankdorfCity) in einer ersten Phase ein Nutzungsmass von
90 000 m? Bruttogeschossflache (BGF) zu. Langfristig (2. Phase) sieht die Richtplanung fir
denselben Perimeter zusatzliche 41 000 m® BGF vor, die heute jedoch noch mit Baurechten
belastet sind. Fir das bereits heute bebaubare Teilgebiet hat die Liegenschaftsverwaltung
nach einer Ausschreibung mit zwei Interessentinnen eine entgeltliche Reservationsvereinba-
rung abgeschlossen, welche die Grundlage fur den Abschluss der Baurechtsvertradge bildet.
Die Baurechtsvertrage liber die Baubereiche BB1a und BB3a/b mit den SBB Immobilien sollen
plangemass bis Ende 2010 abgeschlossen werden. Mit der Losinger Construction AG wurde
der Baurechtsvertrag Uber den Baubereich BB 2b/c am 29. Marz 2010 unterzeichnet. Fir den
Baubereich BB1b wurde mit der Losinger Construction AG die Reservation bis 31. Januar
2011 verlangert.

Das Gesamtareal WankdorfCity umfasst, wie erwahnt, nicht nur den Teilbereich westlich der
S-Bahnstation mit einem Nutzungspotential von rund 90 000 m? BGF, sondern auch einen
Ostlich gelegenen Teilbereich, der sich schon seit langer Zeit im Fondsvermégen befindet,
jedoch fiir die nachsten Jahre durch Baurechte belegt ist: Am Nordwestrand befindet sich das
sogenannte Metzger-Center (Baurecht bis 2024); im o6stlich gelegenen Baubereich (6stlich
Schadelinstrasse) das Vetrotechareal (Baurecht bis 2015) und das sogenannte Paricenter
(Baurecht bis 2031). Die Liegenschaftsverwaltung hat im Fall des Paricenters bereits Ver-
handlungen Uber einen vorzeitigen Heimfall im 2010 eingeleitet. Die Firma Vetrotech strebt
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ebenfalls den vorzeitigen Heimfall auf das Jahr 2011 an. Weil fir die Ausschdépfung des zu-
lassigen Nutzungsmasses nicht entscheidend, wird hier auf das Baurecht am Nordwestrand
von WankdorfCity (sog. Metzger-Center mit Baurechtsdauer bis 2024) nicht weiter eingetre-
ten. Verhandlungen Uber einen vorzeitigen Heimfall wurden zwar gefiihrt, jedoch ohne z&hlba-
res Resultat. Dieses letztgenannte Baurecht soll spater nicht iberbaut, sondern zur geplanten
Grunflache hinzugeschlagen werden, weshalb hier der vorzeitige Heimfall nicht gleich wichtig
ist wie bei den andern beiden Baurechten. Fur samtliche laufenden Baurechte gilt aber, dass
die notigen Kredite fur die zu den gegebenen Zeitpunkten anfallenden Heimfallsentschadi-
gungen nicht Teil dieser Vorlage sind und auch nicht sein missen, da spater mit deren Neu-
nutzung auch neue Ertrdge (Baurechtszinse) fliessen werden.

Dagegen soll die Wohnnutzung in den bestehenden denkmalgeschiitzten Gebauden an der
Stauffacherstrasse 80/80a und 82 erhalten bleiben. Ein erstes Sanierungs- und Umbauprojekt
wurde durch Losinger Construction AG erarbeitet. Ob diese Gebaude ebenfalls im Baurecht
Ubertragen werden sollen, wird zu einem spateren Zeitpunkt entschieden und ist ebenfalls
nicht Gegenstand der Vorlage.

Nordéstlich der S-Bahn-Station und dstlich des Areals WankdorfCity schliesst ein industriell-
gewerblich genutztes Gebiet an. Wahrend dieses sich grésstenteils im Eigentum der Burger-
gemeinde Bern befindende Areal erst zu einem spateren Zeitpunkt in die Gesamtentwicklung
miteinbezogen werden kann, ist die Standortaufwertung sudlich der S-Bahn-Station als
Dienstleistungs- und Ausbildungsstandort mit den Bauten des Feusi-Bildungszentrums bereits
grosstenteils vollzogen worden.

4. Planungsvereinbarung

Mit einer Planungsvereinbarung wird die gemeinsame Erstellung der erforderlichen Erschlies-
sungsanlagen zwischen den beteiligten Stellen (Energie Wasser Bern [ewb], Fonds und Tief-
bauamt der Stadt Bern [TAB]) geordnet. Darin wird die Finanzierung und Aufteilung der anfal-
lenden Erschliessungskosten nach folgenden Grundsatzen geregelt, wobei die Unterzeich-
nung der Vereinbarung nach Vorliegen des Vorprojekts auf Basis der Kostenschatzung erfol-
gen soll:

Der Grundeigentimer (Fonds) finanziert zunachst die Aufwendungen flr die Basiserschlies-
sung der Abwasserleitungen. Das TAB stellt dem jeweiligen Bauherrn die Anschlussgeblihren
Abwasseranlagen gemass Abwasserreglement der Stadt Bern vom 28. Oktober 1999 (AwR,
SSSB 821.1) in Rechnung. Das TAB wird im Anschluss an das Inkasso der Anschlussgebih-
ren diese mit den Vorinvestitionen des Fonds verrechnen (Aufwandsminderung in der Fonds-
rechnung). Je nach Hohe der Investition fliesst der maximale Betrag der Anschlussgebiihren
zurlck in die Fondsrechnung.

Der Bau offentlicher Strassen und o6ffentlicher Abwasserleitungen wird stadtintern durch das
TAB in der Planungs- und Realisierungsphase begleitet, damit die Anlagen in der Qualitat
erstellt werden, welche fir die Ubernahme in das Eigentum der Stadt (TAB) notwendig sind.
Der Bau o6ffentlicher Wasser- und Elektrizitatsleitungen obliegt ewb. Auch hier fliessen An-
schlussgebuhren zurtck in den Fonds. Betragsmassig wird sich der gesamte finanzielle Ruck-
fluss (TAB und ewb) im tiefen einstelligen Millionenbereich bewegen.
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5. Teilprojekte

Damit im Areal WankdorfCity ein neues Stadtquartier entstehen kann und die einzelnen Bau-
rechtsgrundstiicke im Baurecht abgegeben werden kénnen, wurden auf Basis des aktuellen
Richtplans ESP Wankdorf und der dazugehérenden UeO drei parallel laufende Projektie-
rungsverfahren durchgefihrt:

5.1 Projektwettbewerbe Losinger Construction AG

Fur die Baubereiche 1b und 2b/c entwickelt die Losinger Construction AG ein nutzungsflexib-
les Konzept mit insgesamt 55 000 m? BGF fiir Biiro- und Dienstleistungsflachen. Auf Basis
zweier Projektwettbewerbe nach SIA 142 fir die Baubereiche wurde die Planung des Bau-
felds 2b/c bereits initiiert. Derzeit wird der Planungs- und Realisierungsablauf der einzelnen
Baufelder noch festgelegt.

5.2 Gesamtleistungswettbewerb SBB Immobilien

Auf den Baubereichen 1a und 3a/3b planen die SBB Immobilien die Realisierung von ca.
35 000 BGF Dienstleistungsflachen, welche den SBB in einer ersten Phase mit knapp 2 000
Arbeitsplatzen als neuen Hauptsitz zur Verfiigung stehen sollen. Eine Erweiterung auf den
Baubereich 4 ist zu einem spateren Zeitpunkt vorgesehen. Der durchgefihrte Gesamtleis-
tungswettbewerb nach SIA 142 bildet die Grundlage fiir die Uberbauung der Baubereiche 1a,
3a/3b. Die Realisierung des Projekts soll im zweiten Quartal 2010 durch den Verwaltungsrat
der SBB beschlossen werden.

5.3 Studienauftrag Aussenraum

Die Konzepte der beiden Projektentwicklerinnen Losinger Construction AG und SBB Im-
moblien sollen gemeinsam mit dem Aussenraum als stadtebauliches Gesamtkonzept entwi-
ckelt werden. Der unter Federfiihrung der Liegenschaftsverwaltung erarbeitete Entwicklungs-
plan diente dabei als Orientierung und Koordinationsinstrument fir die weitere Bearbeitung
der Projekte. Der Grundeigentimer (Fonds) wird den gesamten Aussenraum realisieren, wel-
cher die gesamte Arealflache WankdorfCity ohne die Baubereiche der Bauberechtigen (Lo-
singer Construction AG und SBB Immobilien) umfasst. Zur Erreichung dieser Zielvorgaben
wurde daher durch die Liegenschaftsverwaltung ein 6ffentlich ausgeschriebener Studienauf-
trag nach SIA 142 mit interdisziplinar zusammenarbeitenden Projektteams (Land-
schaftsarchitekt, Verkehrsplaner, Bauingenieur) durchgefuhrt. Dem Siegerteam des Studien-
auftrags wurde das Gesamtplanungsmandat (Planergemeinschaft Geser Heierli, Zirich) fur
die Projektierung des gesamten Aussenraums ubertragen. Der Aussenraum beinhaltet nebst
den Erschliessungsstrassen (Detailerschliessung und arealinterne Erschliessung) den Rosa-
lia-Wenger-Platz, die Wankdorf-Allee und den Westtorplatz sowie die Grinflachen. Das Pro-
jekt fir den Aussenraum mitsamt Erschliessungsstrassen muss bis ins Jahr 2013 umgesetzt
sein, wobei einzelne Elemente der Gestaltung erst in einer zweiten Phase bis 2024 realisiert
werden kdénnen, da diese von den Erweiterungsmdéglichkeiten des Bebauungsperimeters und
dem Heimfallszeitpunkt der darauf lastenden Baurechte abhangen.

5.4 Anpassung der Uberbauungsordnung (UeO)

Auf der Basis der Wettbewerbsresultate wird nun die bestehende UeO im geringfligigen Ver-
fahren angepasst. Die Anpassung wurde ausgeldst und schliesst die wichtigsten Realisie-
rungsvorgaben flir den Aussenraum ein.
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6. Finanzielles/Wirtschaftlichkeit

6.1 Finanzierung

Die einzelnen Baurechtsgrundstiicke werden durch den Grundeigentimer (Fonds) begrindet
und im Baurecht abgegeben. Der o6ffentlich zugangliche Aussenraum verbleibt dabei im Ei-
gentum der Stadt Bern. Der Unterhalt und die Nutzung dieser Flachen wird in den Baurechts-
vertragen kostenmassig bericksichtigt und Uber den Baurechtszins abgegolten. Die Er-
schliessung und Mitbenutzung der 6ffentlichen Raume durch die Bauberechtigten wird mittels
Dienstbarkeiten geregelt.

Die Ubertragung der Baurechtsgrundstiicke an die Bauberechtigten erfolgt in vollstandig er-
schlossenem Zustand. Die dafiir erforderlichen Investitionen fiir die Infrastrukturanlagen (De-
tailerschliessungsstrassen, Werkleitungen, Grinflachen und Aussenanlagen ausserhalb der
Baurechtsgrundsticke) miussen daher durch den Grundeigentimer (Fonds) erbracht werden.
Um die HOhe des Baurechtszinses und den Verkehrswert der Parzelle (siehe Ziffer 6.4 Mogli-
cher Verkehrswert der Parzelle) aufrecht zu erhalten, wird eine Ubertragung dieser Kosten an
die Baurechtsberechtigten nicht in Erwdgung gezogen. Ein hdherer Baurechtszins wahrend
der Laufzeit von 80 Jahren - welcher zudem noch indexiert ist und damit alle finf Jahre der
Teuerung angepasst werden kann - ist gegenlber einer Einmalabgeltung wirtschaftlicher.
Hinzu kommt, dass die Vermarktung erschlossener Bauparzellen einfacher ist, da die Endin-
vestorinnen und Endinvestoren nur die Baurechtsbauten zu finanzieren haben.

Aus diesen Uberlegungen resultiert, dass die Finanzierung des gesamten Aussenraums
WankdorfCity ausserhalb der Baurechtsgrundstiicke durch den Grundeigentimer (Fonds) die
bessere Losung fur die Stadt Bern ist. Anlasslich der Volksabstimmung, die am 26. Septem-
ber 2010 auf Basis des Vorprojekts vom 29. Januar 2010 (Kostengenauigkeit +/- 15 %)
durchgefiihrt werden soll, entscheiden die Stimmberechtigten der Stadt Bern, ob der bereits
am 25. September 2005 genehmigte Kredit von 20,8 Mio. Franken wie angekundigt aufge-
stockt werden soll.

Im Hinblick auf die in erschlossenem Zustand abzugebenden Baurechtsparzellen an die Bau-
berechtigten missen offentliche Detailerschliessungsstrassen und -platze, 6ffentliche Leitun-
gen der Wasser-, Abwasser- und Elektrizitatsversorgung sowie die arealinterne Feiner-
schliessung (6ffentlich zugangliche Aussenrdume) erstellt werden. Der Bau 6ffentlicher Stras-
sen und offentlicher Abwasserleitungen wird stadtintern durch das TAB in der Planungs- und
Realisierungsphase begleitet, der Bau o6ffentlicher Wasser- und Elektrizitatsleitungen obliegt
ewb. Samtliche arealinternen Aussenrdume hat der Grundeigentimer (Fonds) zu erstellen.

6.1.1 Alternativen

Die Realisierung der kinftigen Baurechtsertrage setzt die vorgangige Erstellung der nétigen
Infrastrukturanlagen voraus. Bei einem Nein zum vorliegenden Geschéaft kdbnnten diese Vorin-
vestition anstelle des Grundeigentiimers auch den Bauberechtigten iberbunden werden, doch
sind die Baurechtszinse in diesem Fall entsprechend nach unten zu korrigieren. Diese Alter-
native kdnnte zwar kurzfristig das Budget des Grundeigentimers (Fonds) entlasten, ist jedoch
kurzsichtig und letztlich unwirtschaftlich.

6.2 Kostenteiler

Mit dem Abschluss der Planungsvereinbarung und der Festlegung der Schnittstellen wird
gleichzeitig ein Kostenteiler zwischen Stadt und ewb festgelegt. Mit dem definitiven Erschlies-
sungsprojekt und der Kostenschatzung (Kostengenauigkeitsgrad von +/- 15 %) werden die
Grundlagen fur die Erarbeitung des Kostenteilers erstellt. Anschliessend werden die Kosten-
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anteile aus dem Kostenteiler stadtintern dem Fonds und dem TAB zugeordnet. Die Zusam-
menarbeit bei der Erschliessung des Areals zwischen der Stadt und ewb wird im Rahmen der
Planungsvereinbarung geregelt. Flr 6ffentliche Detailerschliessungsstrassen, 6ffentliche Lei-
tungen und samtliche Aussenbereiche werden die Kostentrager und Kostenanteile festgelegt.
Ebenfalls werden die Kosten fiir den Betrieb und Unterhalt der neu zu erstellenden Anlagen
sowie den Abbruch nicht mehr bendtigter Anlagen und Anlagenteile geregelt.

6.3 Kostenzusammenstellung
Die Kostenschitzung (Vorprojekt +/- 15 %)" ergibt folgenden Investitionsbedarf fiir die Reali-
sierung und Fertigstellung der Erschliessung und des Aussenraums:

Vorbereitungsarbeiten Fr. 5900 000.00
Umgebungsarbeiten Fr. 15200 000.00
Nebenkosten Fr. 500 000.00
Unvorhergesehenes (ca.15 %) Fr. 3 200 000.00
Honorare Fr. 4 500 000.00
Entwicklungs-/Vermarktungskosten Fr. 3 700 000.00
Total (exkl. MWSt) Fr. 33 000 000.00%

MWSt 8.00 % Fr. 2 640 000.00

Kostenstand Kredit 2005:

Kreditsumme Kredit 2005 Fr. 20 800 000.00
Ausgeschopft per 28.02.2010 Fr. 10 800 000.00
Verfliigbar per 01.03.2010 Fr. 10 000 000.00

Der nicht ausgeschopfte Kredit 2005 wird dem fir die zweite Phase des Infrastrukturausbaus
bendtigten Kredit angerechnet, mit andern Worten soll der Kredit 2005 aufgestockt werden:

Investitionsbedarf (Erstellung Aussenraum/Erschliessung) Fr. 35 640 000.00
./. nicht ausgeschoépfter Kredit 2005 Fr. - 10000 000.00
Kreditaufstockung 2010 Fr. 25 640 000.00
Gesamte Investitionen 1. Bebauungsetappe und Aussenraum inkl. 6ffentliche Raume:

Kredit 2005 Fr. 20 800 000.00
Kredit 2010 Fr. 25 640 000.00
Total Fr. 46 440 000.00
Buchwert des Grundstiicks 2005 Fr. 7 800 000.00
Buchwert der Anlage neu (Buchwert 2005 + Gesamtinvestition) Fr. 54 240 000.00
Verkehrs- bzw. Marktwert des Fondsgrundstiickes nach der
Realisierung der ersten Entwicklungsphase (90 000 m2 BGF) Fr. 66 000 000.00
[Entwicklungsgewinn erste Phase (90 000 m2 BGF) rund Fr. 11 760 000.00|

1.

Uberprifung durch Bauingenieure Schmid & Pletscher AG, Nidau, Bericht vom 01.04.2010
2

Exkl. MwSt, geméass Kostenschatzung 29.01.2010

3
inkl. MwSt; 8.00 % gultig ab 01.01.2011, Anpassungen des MWSt-Satzes bis Projektabschluss bleiben vorbehalten
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Der nicht ausgeschdpfte Kredit 2005 von insgesamt 10,0 Mio. Franken - bestehend aus
6,3 Mio. Franken fir die 2. Etappe der Infrastrukturmassnahmen, 1,2 Mio. Franken fiir den
Abbruch und die Altlastenentsorgung sowie 2,5 Mio. Franken Zinskosten, Vermarktung u.a. -
wird im Investitionskredit Nr. 860.503.477.3 zusammengefasst und um den zusatzlichen Kre-
ditbedarf (Kreditaufstockung 2010) von 25,64 Mio. Franken erhdht. Die einzelnen Kostenposi-
tionen werden im Folgenden im Detail erlautert.

6.3.1 Vorbereitungsarbeiten

Die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten umfassen die Erstellung der Kanalisation (Abwas-
ser), der Strassenentwasserung, der Wasser-, Gas- und Elektroversorgung sowie samtlicher
fur die Erschliessung des Areals erforderlichen Medienleitungen. Die detaillierte Aufschlis-
selung dieser unter Vorbereitungsarbeiten subsumierten Arbeitsgattungen (Kostenteiler zwi-
schen Grundeigentimer Fonds, TAB und ewb) erfolgt im Rahmen der Erarbeitung einer Pla-
nungsvereinbarung zwischen den genannten stadtischen, bzw. stadtnahen Partnern (siehe
auch Ziff. 4 hievor). D.h. von den dafiir eingesetzten 5,9 Mio. Franken wird ein Betrag im tie-
fen einstelligen Millionenbereich von TAB und ewb in die Fonds-Rechnung zurtck fliessen.

6.3.2 Umgebungsarbeiten

Im Hinblick auf die in erschlossenem Zustand abzugebenden Baurechtsgrundsticke sind 6f-
fentliche Detailerschliessungsstrassen und -platze und die arealinterne Feinerschliessung
(offentlich zugangliche Aussenraume) sowie die arealinterne Aussenrdume durch den Fonds
zu erstellen. Mit Ausnahme der Baurechtsgrundstiicke (vgl. Situationsplan WankdorfCity vom
29. Oktober 2009 in der Beilage) ist der gesamte Planungsperimeter WankdorfCity 6ffentlich
zuganglicher Raum. Bezlglich Eigentum ist dieser offentlich zugangliche Raum jedoch auf-
geteilt: Die gemass Uberbauungsordnung (UeO) als Detailerschliessung bezeichneten Stras-
sen (Hoff-/Schadelin-/Gardi-Strasse) und Platze (Rosalia-Wenger-Platz und der westliche Teil
des Westtor-Platzes) werden nach Fertigstellung in das Eigentum des TAB Uberflhrt. Die
arealinterne Feinerschliessung (Wankdorf-Allee und der o6stliche Teil des Westtor-Platzes)
sowie der am nordwestlichen Rand des Planungsperimeters geplante Grlinraum (bis 2024
noch mit Baurecht Metzgercenter belastet) verbleibt nach heutigen Stand im Eigentum des
Fonds. Dieser Teil der Erschliessung wird jedoch in enger Zusammenarbeit und nach den
Normen des Tiefbauamtes (TAB) erstellt, so dass eine spatere Eigentumsibertragung (vom
Fonds zum TAB) nicht zum vornherein verunméglicht wird.

Die Umgebungsarbeiten umfassen samtliche Erdarbeiten, die Entwasserung des Aussen-
raums, Abschluss- und Belagsarbeiten sowie die Erstellung samtlicher zum Aussenraum ge-
hérigen Elemente und Ausstattungen wie Mauern, Treppen, Grin- und Wasserflachen. Daflr
sind insgesamt 15,2 Mio. Franken bereitzustellen.

Die Uberfiihrung der vorgenannten Erschliessungsanlagen (Strassen, Platze und Baume)
nach deren Fertigstellung in das Eigentum der Stadt 16st einen Erhéhungsbedarf des Unter-
haltsbudgets (Betriebsfolgekosten) aus. Das TAB und die Stadtgartnerei Bern (SG) werden
zum gegebenen Zeitpunkt in einer separaten Vorlage dem Gemeinderat die entsprechende
Erhéhung der Unterhaltsbudgets beantragen.

6.3.3 Nebenkosten

Unter Baunebenkosten fallen die aus den Vorbereitungs- und Umgebungsarbeiten resultie-
renden Kosten fir Baubewilligungsverfahren, Reproduktions- und Plotkosten, Kosten flr geo-
logische Gutachten, Bestandesaufnahmen und sonstige Baunebenkosten. Die Aufwendungen
far Nebenkosten werden auf 0,5 Mio. Franken beziffert.
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6.3.4 Unvorhergesehenes

Die Kostenschatzung aus dem Vorprojekt vom 29. Januar 2010 wurde durch das externe In-
genieurblro Schmid & Pletscher AG, Bauingenieure in Nidau, Uberpruft. Mit Bericht vom
1. April 2010 empfehlen die Experten die Kosten fiur Unvorhergesehenes auf 15 % der Positi-
onen Vorbereitungsarbeiten, Umgebungsarbeiten und Nebenkosten, d.h. auf rund 3,2 Mio.
Franken anzupassen.

6.3.5 Honorare

Die Investitionskosten implizieren neben den Realisierungskosten samtliche im Rahmen des
Aussenraums entstehenden Honorarkosten: Dies sind im einzelnen die Honorare fir das Ge-
samtplanerteam Aussenraum (Landschaftsarchitekt, Verkehrsplanung, Bauingenieur), pro-
jektspezifische Honorare fiir Spezialisten im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durch-
fuhrung (Geologe, Elektroingenieur, Lichtplaner) sowie die Honorare flir Bauherrenleistungen
resultierend aus dem Koordinationsaufwand (der externen Gesamtprojektleitung Emch + Ber-
ger) der Schnittstellen aller am Aussenraum beteiligten Planer und Bauberechtigten. Fir Ho-
norare sind insgesamt 4,5 Mio. Franken bereitzustellen.

6.3.6 Entwicklungs- und Vermarktungskosten

Zum Investitionsbedarf werden neben den zu erwartenden Anlagekosten auch die Ent-
wicklungs- und Vermarktungskosten fur das gesamte Areal WankdorfCity - also inklusive der
Kosten fur die weiteren Bebauungsetappen - dazugerechnet, da diese parallel zur Realisie-
rung der ersten Etappe fortgefihrt werden. Darin enthalten sind Aufwendungen flr externe
Rechts- und Notariatsdienstleistungen, die Kosten fir die Parzellierung, die Planungskosten
fur die Entwicklung und die Vermarktungskosten inkl. Honorare fir Machbarkeitsstudien, Mo-
delle, Wettbewerbe u.a. Diese Kosten werden mit insgesamt 3,7 Mio. Franken veranschlagt.

6.4 Méglicher Verkehrswert der Parzelle

Mitte der 1990er-Jahre wurde der behdrdenverbindliche Richtplan ESP Wankdorf erstellt, und
die bereits seit mehreren Jahren laufende Revision wird voraussichtlich 2010 in Kraft gesetzt.
In einer ersten Phase ist nach heutigen bau- und planungsrechtlichen Rahmenbedingungen
fur das Areal WankdorfCity ein Nutzungspotential von 90 000 m? Bruttogeschossflache (BGF)
maoglich. Insbesondere auf den noch nicht beplanten Baubereichen BB 2a, BB 4 und BB &st-
lich Gardistrasse sieht die Richtplanung ein Erweiterungspotential fir den Perimeter um zu-
satzliche 41 000 m? BGF vor. Neben der hauptsichlichen Dienstleistungsnutzung soll auch
Wohnnutzung maglich sein.

Im Rahmen der 2005 erfolgten Kreditbeschaffung wurde bereits eine grobe Schatzung des
Verkehrswerts durch externe Experten durchgefiihrt. Das Bewertungsresultat von rund 60,0
Mio. Franken wurde den Stimmberechtigten in vorgenannter Abstimmungsbotschaft kommuni-
ziert. Dieses Resultat wird bei der Realisierung der Projekte der Losinger Construction AG
und der SBB Immobilien deutlich erreicht werden, da der Stadt Bern (Fonds) alsdann eine
jahrlich wiederkehrende Landrente von rund 2,9 Mio. Franken zufliesst, die kapitalisiert einen
Verkehrswert von gegen 66,0 Mio. Franken ergibt. Diesem Wert sind die Anlagekosten entge-
genzusetzen, namlich der bisherige Buchwert von 7,8 Mio. Franken, der Kredit aus dem Jahre
2005 von 20,8 Mio. Franken und der nun nétig werdende Finanzbedarf von rund 25,64 Mio.
Franken, insgesamt rund 54,24 Mio. Franken. Damit erzielt die Stadt Bern (Fonds) einen Ent-
wicklungsgewinn von rund 11,76 Mio. Franken.
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6.5 Wirtschaftlichkeit

Zum aktuellen Zeitpunkt kann zwar noch keine abschliessende Wirtschaftlichkeitsrechnung
erstellt werden. Dennoch darf nach derzeitigem Erkenntnisstand bereits heute von einem
ausgezeichneten Rechnungsergebnis fir den Grundeigentimer (Verhaltnis Verkehrswert zu
den Anlagekosten) ausgegangen werden. Bis zur endglltigen Fertigstellung von WankdorfCity
- voraussichtlich gegen 2020 die erste Phase, d.h. 90 000 bis 131 000 m? BGF - wird sich der
Verkehrswert dank der noch vorhandenen Ausnutzungsreserve trotz noch anfallenden Heim-
fallsentschadigungen und Rickbaukosten der heute noch laufenden Baurechte (Paricenter,
Vetrotech und Metzgercenter) durch zusatzliche Baurechtszinsertrdge stetig erhéhen.

7. Finanzkompetenz

Mit der vorliegenden Kreditaufstockung wird es moglich sein, die Erschliessung und den Aus-
senraum flr den ganzen Bebauungsperimeter fertig stellen zu kdnnen. Es fehlen jetzt noch
die Kosten fir die Heimfallsentschadigung und den Riickbau der Baurechtsbauten dstlich der
S-Bahnstation (Baurechte Paricenter und Vetrotech) sowie des Metzgercenters. Demgegen-
uber stehen jedoch wie bereits erwahnt die Ausschépfung des gemass der Richtplanung zu-
lassigen langfristigen Nutzungspotential um weitere 41 000 m? BGF. Da die Kosten und der
Realisierungszeitpunkt heute noch nicht bekannt sind, kann dieses bestehende Nutzungspo-
tential trotz dem geltenden Grundsatz der Einheit der Materie (Trennungs- oder Zerstlcke-
lungsverbot) nicht in diese Vorlage eingebunden werden.

Gemass Artikel 6 des Reglements vom 20. Mai 1984 (ber die Boden- und Wohnbaupolitik der
Stadt Bern (Fondsreglement; FRBW; SSSB 854.1) gelten fir die finanziellen Verpflichtungen
des Fonds die folgenden Kompetenzen:

- Betriebskommission bis 2 Mio. Franken
- Gemeinderat bis 5 Mio. Franken

- Stadtrat bis 10 Mio. Franken

- Volksabstimmung ab 10 Mio. Franken

Kredit und Grundsatzentscheid

Gegenstand der Volksabstimmung ist damit die Kreditaufstockung des am 25. September
2005 genehmigten Kredits um 25,64 Mio. Franken, namlich von 20,8 Mio. Franken auf insge-
samt 46,44 Mio. Franken. Die Bewilligung dieser bereits in der letzten Botschaft angekiindig-
ten Kreditaufstockung fallt in die abschliessende Kompetenz der Stimmberechtigten.

Antrag

I. Der Stadtrat genehmigt die Vorlage betreffend Finanzierung der 6ffentlichen Raume im
WankdorfCity; Kreditaufstockung.

Il. Den Stimmberechtigten wird der folgende Antrag zum Beschluss unterbreitet:
1. Der am 25. September 2005 bewilligte Kredit von 20,8 Mio. Franken (Kredit fir Er-

schliessungsvorleistungen Grundeigentimer sowie fur Abbruch und Altlastenentsor-
gung, Zins- und Vermarktungskosten usw.) zulasten der Investitionsrechnung des
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Fonds fur die Boden- und Wohnbaupolitik wird um 25,64 Mio. Franken auf 46,44 Mio.
Franken aufgestockt. Beitrage Dritter sind fir Abschreibungszwecke zu verwenden.

2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

[1l. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt und ermachtigt, die notwendigen Ver-
trage abzuschliessen.

IV. Die Botschaft an die Stimmberechtigten wird genehmigt.

Bern, 5. Mai 2010

Der Gemeinderat

Beilage:
Botschaft an die Stimmberechtigten



Botschaft des Stadtrats an die Stimmberechtigten

Finanzierung der 6ffentlichen Raume im WankdorfCi-
ty; Kreditaufstockung

Bildlegende: Luftaufnahme des zuklinftigen Stadtquartiers WankdorfCity aus Westen
(Fotomontage)




In der Botschaft verwendete Fachbegriffe

Baurecht: Ein Grundstick kann mit einer (Baurechts-)Dienstbarkeit belastet werden. Da-
durch erhalt jemand das Recht, auf oder unter der Bodenflache ein Bauwerk zu errichten
oder beizubehalten. Somit unterscheiden sich die Eigentlimerschaft des Bauwerkes und des
Bodens. Im Baurechtsvertrag werden Inhalt und Umfang des Baurechts geregelt. Als Ge-
genleistung fur die zur Verfligungsstellung des Bodens wird in der Regel die Bezahlung ei-
nes Baurechtszinses vereinbart. Die Dienstbarkeit des Baurechts wird in den Artikeln 779
bis 7791 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) geregelt.

Bruttogeschossflache: Summe aller dem Wohnen, Gewerbe oder Industrie dienenden
Geschossflachen, berechnet anhand der Aussenmasse eines Gebaudes.

Fonds fiir Boden- und Wohnbaupolitik: Die Liegenschaften des Finanzvermdgens der
Stadt Bern befinden sich grésstenteils im Fonds fir Boden- und Wohnbaupolitik (Fonds).
Der Fonds fuhrt innerhalb der Gemeinderechnung eine Sonderrechnung. Uber finanzielle
Verpflichtungen (bspw. An- und Verkauf von Grundstliicken aber auch die Erteilung von
Baurechten) bis 2 Mio. Franken entscheidet gemass dem Reglement Uber den Fonds fir
Boden- und Wohnbaupolitik die aus Vertretungen der Politik und der Verwaltung zusam-
mengesetzte Betriebskommission des Fonds. Fir Beschlisse ab 2 Mio. Franken ist der
Gemeinderat, ab 5 Mio. Franken der Stadtrat zustandig. Uber 10 Mio. Franken entscheiden
die Stimmberechtigten. Das Immobilienportfolio des Fonds wird durch die stadtische Lie-
genschaftsverwaltung bewirtschaftet.

Inhalt Seite
Mehr Information

Das Wichtigste auf einen Blick 3 | Plane zur Aussenraumgestaltung Wank-

. . dorfCity kénnen in den 30 Tagen vor der
Das neue Stadtquartier WankdorfCity 4 Abstimmung auf der

Projekt fiir die Aussenraumgestaltung BauStelle
WankdorfCity 5 Bundesgasse 38 (Parterre)

Telefon 031 321 77 77
Finanzierung des Aussenraums durch den E-Mail: baustelle@bern.ch
Fonds 6

eingesehen werden.
Kostenzusammenstellung 7

Der Jurybericht zur Aussenraumgestal-
Mehrheits- und Minderheitsstandpunkte im tung und eine Prasentation der Liegen-
Stadtrat 8 schaftsverwaltung zur Aussenraumges-

taltung sind elektronisch im Internet unter
9 http://www.bern.ch/mediencenter/aktuell
_ptk_sta (Suchbegriff WankdorfCity) ab-
rufbar.

Antrag




Das Wichtigste auf einen Blick

Das Areal des ehemaligen Schlachthofs im Nordwesten der Stadt wird unter dem
Namen WankdorfCity zu einem neuen stadtischen Dienstleistungsquartier umgestal-
tet. Im September 2005 haben die Stimmberechtigten der Abgabe des Lands im
Baurecht zugestimmt. Gleichzeitig wurde ein Kredit von 20,8 Mio. Franken fiir Ab-
bruch- und Erschliessungsarbeiten gesprochen. Dieser Kredit soll nun fiir die Erstel-
lung der 6ffentlichen Raume um 25,64 Mio. Franken aufgestockt werden.

Im Nordwesten der Stadt Bern, im Gebiet
Wankdorf, entsteht ein neues Dienst-
leistungs- und Geschaftsquartier, das
WankdorfCity. Am 25. September 2005 ha-
ben die Stimmberechtigten der Abgabe des
Baulands im Baurecht zugestimmt und ei-
nen ersten Kredit von 20,8 Mio. Franken
(Aufwendungen gemass Infrastrukturvertrag
vom 17. Juli 2002, Kredit fir Abbruch und
Altlastenentsorgung, Zins- und Vermark-
tungskosten) bewilligt. Seither wurden die
Arbeiten fir die Arealentwicklung vorange-
trieben.

Der Fonds fur Boden- und Wohnbaupolitik
ist als Grundeigentiimer fiir die Erschlies-
sung und Gestaltung des Aussenraums zu-
standig. Auf Basis eines Studienauftrags hat
er ein Projekt fur die Aussenraumgestaltung
ausgewahlt. Um dieses umzusetzen, ist ein
Kredit in der Zustandigkeit der Stimmbe-
rechtigten zu sprechen.

Der Investitionsaufwand fiir die infrastruktu-
relle Erschliessung des Areals WankdorfCity
und die Gestaltung des Aussenraums be-
tragt total 46,44 Mio. Franken. Den Stimm-
berechtigten wird daher die Erweiterung des
bisherigen Investitionskredits um 25,64 Mio.
Franken auf 46,44 Mio. Franken beantragt.
Dass fur den Aussenraum und den Stras-
senbau im WankdorfCity zusatzliche Mittel
ndtig sein wirden, wurde bereits in der Ab-
stimmungsbotschaft vom September 2005
angekiindigt. Zu diesem Zeitpunkt konnten
die Investitionskosten jedoch noch nicht be-
ziffert werden.

Den hohen Anfangsinvestitionen stehen
langjahrige und wiederkehrende Ertrage aus
Baurechtszinsen gegenilber. Das Geschaft
weist daher eine hohe Wirtschaftlichkeit auf
und ist finanziell nachhaltig.

Abstimmungsempfehlung des Stadtrats

Der Stadtrat empfiehlt den Stimmberechtigten mit XX Ja- gegen XX Nein-Stimmen bei
XX Enthaltungen die Abstimmungsvorlage Finanzierung der Aussenraumgestaltung
WankdorfCity; Kreditaufstockung zur Annahme.




Das neue Stadtquartier WankdorfCity

Im Nordwesten der Stadt entsteht das
neue Stadtquartier WankdorfCity. Fiir 80
Prozent der Flache konnten bereits nam-
hafte Entwickler eines Bauprojekts ver-
traglich gebunden werden. Es finden drei
parallele Planungsverfahren statt.

Der Raum Wankdorf ist der wichtigste kan-
tonale Entwicklungsschwerpunkt (ESP). Im
ESP-Gebiet entsteht schrittweise ein neues
Quartier mit zahlreichen neuen Arbeitsplat-
zen im Dienstleistungssektor. Der Fonds fiir
Boden- und Wohnbaupolitik (Fonds) als
Landeigentimer vermarktet und entwickelt
die rund sieben Hektaren grosse Flache des
ehemaligen Schlachthofs unter der Marke
WankdorfCity.

Grosses Interesse an Standort

Fir rund 80 Prozent der Flache konnten mit
der Losinger Construction AG und den SBB
Immobilien bereits zwei namhafte Entwickler
von Bauprojekten vertraglich gebunden wer-
den. Diese Vereinbarungen dienen als
Grundlage fur die Baurechtsvertrage, wel-
che mittlerweile z.T. bereits abgeschlossen
sind. Der Standort ist hervorragend mit dem
offentlichen Verkehr erschlossen und des-
halb vorzlglich fir Dienstleistungsbetriebe
mit einer hohen Arbeitsplatzdichte geeignet.

Drei Planungsverfahren

Damit alle Projektentwicklerinnen und Pro-
jektentwickler einer gemeinsamen stadt-
raumlichen Vision folgen, ist in Zusammen-
arbeit mit den SBB Immobilien und der Lo-
singer Construction AG fir WankdorfCity ein
Entwicklungsplan erarbeitet worden. Der
Entwicklungsplan dient als Koordinations-

grundlage fur drei parallel stattfindende Ver-
fahren. Darauf basierend fihrten sowohl die
SBB Immobilien wie auch die Losinger
Construction AG Projekiwettbewerbe fiir
Uberbauungen von 35 000 respektive
55 000 Quadratmeter Bruttogeschossflache
durch. Losinger Construction AG verfolgt
das Ziel, Biro- und Dienstleistungsflachen
mit einer mdglichst hohen Nutzungsflexibili-
t&t anzubieten. Die SBB Immobilien planen
in einer ersten Phase eine Uberbauung fir
rund 2 000 SBB-Arbeitsplatze und 6ffentlich
zuganglicher Nutzungen wie Restaurant und
Kinderbetreuungseinrichtungen. Die stadti-
sche Liegenschaftsverwaltung als Bewirt-
schafterin des Fondsvermdgens und dritte
Akteurin hat einen Studienauftrag fir die
ganzheitliche Gestaltung der Aussenrdume
im WankdorfCity durchgefiihrt. Das Sieger-
projekt soll bis ins Jahr 2013 realisiert wer-
den.

Was ist ein Studienauftrag?

Der Studienauftrag ist ein Verfahren, bei
welchem identische, honorierte Dienstleis-
tungsauftrage an mehrere Planer zur Erar-
beitung von Ldsungsvorschlagen vergeben
werden. Jeder Beauftragte erarbeitet einen
oder mehrere Lésungsvorschlage, die dann
durch ein Beurteilungsgremium miteinander
verglichen werden.

Quelle: Studienauftrag; Wegleitung der SIA
Kommission fiir Architektur- und Ingenieur-
wettbewerbe; Dezember 2007.




Projekt fir die Aussenraumgestaltung WankdorfCity

WankdorfCity soll ein neues Dienstleis-
tungsquartier mit einheitlicher Identitéat
werden. Diese Identitidt wird wesentlich
durch die Aussenraumgestaltung ge-
pragt. Auf Basis eines Studienauftrags
ist ein Siegerprojekt erkoren worden, das
weiter bearbeitet werden und bis ins Jahr
2013 umgesetzt werden soll.

Ausgehend von einer stadtebaulichen Vision
wurde vor rund zwei Jahren die Planung ei-
ner ganzheitlichen Gestaltung der 6&ffentli-
chen Raume im WankdorfCity in Angriff ge-
nommen. Hierzu hat die stadtische Liegen-
schaftsverwaltung im Auftrag des Fonds flr
Boden- und Wohnbaupolitik einen Studien-
auftrag o&ffentlich  ausgeschrieben und
durchgefiihrt. Der Studienauftrag umfasst
die gesamte Arealflache WankdorfCity (Er-
schliessungsstrassen, Rosalia-Wenger-
Platz und Grinflachen) mit Ausnahme der
Baubereiche, auf welchen Gebaude errich-
tet werden.

Uberzeugende Siegerstudie

Unter flinf durch interdisziplindre Planungs-
teams eingereichten Projekistudien hat das
Beurteilungsgremium im August 2009 ein-

stimmig den Vorschlag des Teams von And-
reas Geser, Landschaftsarchitekten AG Zi-
rich, stadt raum verkehr Birchler + Wicki Zi-
rich Ingenieurbiro Heierli AG Zirich zum
Gewinner erkoren. Die Siegerstudie geht
von der Idee aus, dass das Element des
Baums und der gezielte Umgang mit diesem
zum ldentifikationsmerkmal des neuen
Quartiers werden sollen.

Realisierung durch den Fonds

Der Fonds als Grundeigentiimer wird die
gesamte Aussenraumgestaltung finanzie-
ren. Zur Koordination und Planung hat die
stadtische Liegenschaftsverwaltung eine ex-
terne Gesamtleitung beauftragt. In den
kommenden Monaten soll die Siegerstudie
optimiert und das Verkehrs- und Erschlies-
sungskonzept, welches die sichere Koexis-
tenz aller Verkehrsteilnehmenden unter-
stitzt, Uberarbeitet werden. Mit der Realisie-
rung soll parallel zum Baubeginn der Gbri-
gen Projektentwickler im Jahre 2011 begon-
nen werden. Das Projekt fir den Aussen-
raum mitsamt Erschliessungsstrassen muss
bis ins Jahr 2013 zur Hauptsache umgesetzt
sein.

Bildlegende: Die neue Wankdorfallee aus Osten (Fotomontage)




Finanzierung des Aussenraums durch den Fonds

Die Erschliessung und die Gestaltung
der Aussenrdaume WankdorfCity sollen
durch den Fonds finanziert werden. Im
Gegenzug kann nachhaltig ein hoéherer
Baurechtszins realisiert werden.

Der Fonds fur Boden- und Wohnbaupolitik
als Grundeigentimer legt auf den vorgese-
henen Baufeldern Baurechtsparzellen fest
und Ubertragt diese an bauwillige Investo-
rinnen und Investoren. Der 6ffentlich zu-
gangliche Aussenraum verbleibt dabei im
Eigentum der Stadt. Die Nutzung wird in
Dienstbarkeitsvertragen zwischen der Stadt
und den Bauberechtigten geregelt.

Erschliessung durch Fonds

Die Baurechtsgrundstiicke werden den
Bauberechtigten in vollstandig erschlosse-
nem Zustand Ubertragen. Hierfir missen
die nétigen Investitionen fir Infrastrukturan-
lagen (Detailerschliessungsstrassen, Werk-
leitungen, Griinflachen und Aussenanlagen
ausserhalb  der  Baurechtsgrundstiicke)
durch den Fonds geleistet werden. Ausge-
hend von der Siegerstudie wurde ein Vor-
projekt erarbeitet, welches zusatzliche In-
vestitionen von rund 35,64 Mio. Franken flr
die Erstellung der &ffentlichen Rdume erfor-
dert. Die Stimmberechtigten haben am
25. September 2005 einen ersten Kredit von
20,8 Mio. Franken bewilligt. Davon sind
10 Mio. Franken noch nicht ausgeschdpft
(inkl. 6,3 Mio. Mehrwertabschépfung). Den
Stimmberechtigten wird daher beantragt,
den Investitionskredit um 25,64 Mio. Fran-
ken auf 46,44 Mio. Franken aufzustocken.
Dass fir den Aussenraum und den Stras-
senbau im WankdorfCity zusatzliche Mittel
nétig sein wirden, wurde bereits in der Ab-

stimmungsbotschaft vom September 2005
in Aussicht gestellt. Zu diesem Zeitpunkt
konnte die Héhe der zusatzlich notwendigen
Investitionen jedoch noch nicht beziffert wer-
den.

Hohe Wirtschaftlichkeit

Das Nutzungsmass fir WankdorfCity belauft
sich gegenwartig auf 90 000 Quadratmeter
Bruttogeschossflache. Auf demselben Peri-
meter besteht ein Potential von zuséatzlichen
41 000 Quadratmeter Bruttogeschossflache.
Der Verkehrswert der Parzelle wurde im
Jahr 2005 auf rund 60 Mio. Franken ge-
schatzt. Dieser Verkehrswert kann bereits
mit den beiden Projekien der Losinger
Construction AG und der SBB Immobilien
marktiblich verzinst werden. Vor diesem
Hintergrund darf das Verhéltnis zwischen
den zu tatigenden Investitionen und den
langfristigen Ertragen flr die Grundeigentu-
merin als hervorragend bezeichnet werden.

Alternative Finanzierungen nicht
sinnvoll

Bei einem Nein zum vorliegenden Geschaft
kdnnten die Investitionen fiir die Aussen-
raumgestaltung alternativ auch den Baube-
rechtigten Uberbunden werden. Dadurch
wurden jedoch die realisierbaren Baurechts-
zinse sinken. Die Rechnung der Grundei-
gentimerin wirde zwar kurzfristig entlastet,
langerfristig Uber eine Baurechtsdauer von
80 Jahren ist diese Lbésung aber unwirt-
schaftlich und nicht nachhaltig. Auch aus
grundséatzlichen Uberlegungen macht es
Sinn, wenn die Stadt die Infrastrukturen in
den offentlichen Raumen besitzt, zumal sie
auch daflr verantwortlich ist.




Kostenzusammenstellung

Die detaillierten Kosten aufgrund des Vorprojekts prasentieren sich wie folgt:

Vorbereitungsarbeiten Fr. 5900 000.00
Umgebungsarbeiten Fr. 15200 000.00
Nebenkosten Fr. 500 000.00
Unvorhergesehenes (ca.15%) Fr. 3200 000.00
Honorare Fr. 4500 000.00
Entwicklungs-/Vermarktungskosten Fr. 3700 000.00
Mehrwertsteuer (8.00 % ab 1. Januar 2011) Fr. 2640 000.00
Totalinvestition fir Erstellung 6ffentliche Raume Fr. 35 640 000.00

Der Kostenstand des von den Stimmberechtigten am 25. September 2005 be-
willigten Kredits zeigt sich wie folgt:

Kreditsumme Fr. 20 800 000.00
Ausgeschopft per 28.02.2010 Fr. 10 800 000.00
Verfiigbar per 01.03.2010 Fr. 10 000 000.00

Der nicht ausgeschopfte Kredit 2005 wird dem zusétzlich benétigten Kredit an-
gerechnet. Der Investitionskredit aus dem Jahr 2005 soll aufgestockt werden:

Investitionsbedarf (Erstellung Aussenraum und Erschliessung) Fr. 35 640 000.00

/. nicht ausgeschopfter Kredit 2005 Fr. 10 000 000.00
Kreditaufstockung 2010 Fr. 25 640 000.00
Anlagekosten WankdorfCity:

Kredit 2005 Fr. 20 800 000.00
Kreditaufstockung 2010 Fr. 25 640 000.00
Buchwert des Grundstiickes 2005 Fr. 7800 000.00
Gesamtinvestition (neuer Buchwert der Anlage) Fr. 54 240 000.00
Verkehrswert Grundstiicksanteil fir 90 000 m2 BGF Fr. 66 000 000.00

Entwicklungsgewinn durch Gesamtinvestition rund Fr. 11 760 000.00




Mehrheits- und Minderheitsstandpunkte

im Stadtrat

Argumente fiir die Vorlage

— riure dolor in hendrerit in vulputate Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud ex-
erci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl Lorem ipsum dolor sit amet,

— eu feugiat nulla. Nam liber tempor cum
soluta nobis eleifend option congue nihil
imperdiet doming id quod mazim placerat
facer possim assum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetuer adipiscing

Argumente gegen die Vorlage

— riure dolor in hendrerit in vulputate Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliguam erat volutpat. Ut wisi enim
ad minim veniam, quis nostrud exerci ta-
tion ullamcorillum dolore eu feugiat nulla.
Nam liber tempor cum soluta nobis elei-
fend option congue nihil imperdiet doming
id quod mazim placerat facer possim as-
sum. Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliguam erat volutpat. aliquam
erat volutpat.

Abstimmungsergebnis im Stadtrat:




Antrag

Gestutzt auf die vorliegende Abstimmungs-
botschaft empfiehlt der Stadtrat den Stimm-
berechtigten mit XX Ja- zu XX Nein-
Stimmen und bei XX Enthaltungen folgen-

den

Beschluss

zur Annahme:

1.

Der am 25. September 2005 bewillig-
ten Kredit von 20,8 Millionen Franken
(Kredit fur Erschliessungsvorleistungen
Grundeigentimer sowie fiir Abbruch
und Altlastenentsorgung, Zins- und
Vermarktungskosten usw.) zulasten
der Investitionsrechnung des Fonds fiir
die Boden- und Wohnbaupolitik wird
um 25,64 Millionen Franken auf 46,44
Millionen Franken aufgestockt. Beitra-
ge Dritter sind fir Abschreibungszwe-
cke zu verwenden.

Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug
beauftragt.




10



	132-01-000449
	Finanzierung der öffentlichen Räume im WankdorfCity; Kreditaufstockung (Abstimmungsbotschaft)
	Antrag


	132-01-000449_Botschaft

